
Amnestiegesetze können in
Österreich mittlerweile auf

eine relativ gefestigte Tradition
zurückblicken: So hat es seit dem
Zweiten Weltkrieg insgesamt nicht
weniger als zwölf Amnestien gege-
ben. Die Analyse der bisherigen,
auf Gesetz beruhenden generellen
Gnadenakte fördert in der Zweiten
Republik Österreichs zwei Arten
von Begründungen und Rechtferti-
gungen zutage.

Zur ersten Kategorie gehören
die – kriegs- und nachkriegsbe-
dingten Amnestien: So wurden
schon im Juli 1945 im Wege einer
Amnestie jene Strafverfahren ein-
gestellt und Verurteilungen außer
Kraft gesetzt, denen Verstöße ge-

gen bestimmte – jüngst desavou-
ierte – Strafbestimmungen (z.B.
Hoch- und Landesverrat, das Ge-
setz zum Schutz des deutschen
Blutes und der deutschen Ehre
oder das Gesetz gegen heimtücki-
sche Angriffe auf Staat und Partei
und zum Schutz der Parteiuni-
form) zugrunde gelegen waren.
Noch im selben Jahr wurde ein
weiteres Amnestiegesetz beschlos-
sen, nach welchem auch jene
Strafverfahren eingestellt (und be-
reits erfolgte Verurteilungen nach-
gesehen) wurden, die sich auf
Straftaten im Zuge des Kampfes
gegen Nationalsozialismus und
Faschismus bezogen haben oder
die zur Unterstützung des öster-

reichischen Freiheitskampfes oder
in der Absicht, ein selbständiges
und demokratisches Österreich
wiederherzustellen, begangen
worden waren. Dieselbe strafbe-
freiende Wirkung wurde wenige
Monate danach – in einer weiteren
Amnestie – auch für solche
Straftaten festgelegt, die zwar
nicht unmittelbar im Kampf gegen
Nationalsozialismus und Faschis-
mus verübt, jedoch im Zusam-
menhang mit den Bemühungen
um die Errichtung der demokrati-
schen Republik Österreich und um
die Genugtuung von Schäden aus
der Zeit der nationalsozialisti-
schen Herrschaft begangen wor-
den sind. Zwölf Jahre nach
Kriegsende wurde schließlich die
»Normalisierung« in der straf-
rechtlichen (Nach-)Kriegs-Wahr-
nehmung vollzogen, indem be-
stimmte ehemalige Nationalsozia-
listen, die Straftaten nach dem
Verbotsgesetz und dem Kriegsver-
brechergesetz zu verantworten
hatten, ebenso amnestiert wurden
wie Nicht-Nationalsozialisten, die
bestimmte politische Delikte (z.B.
Hochverrat, Störung der öffentli-
chen Ruhe, Aufstand, Aufruhr, öf-
fentliche Gewalttätigkeit, Verbrei-
tung falscher beunruhigender
Gerüchte oder Vorhersagungen so-
wie sonstige Straftaten, soweit po-
litische Beweggründe zugrunde ge-
legen waren) begangen hatten.

Neben diesen hat sich ein zwei-
ter Amnestie-Typ herangebildet,
der auf »runden« und für Öster-
reich staatsrechtlich bedeutsamen
Jahrestagen gegründet wurde. Zu
diesen »Jubiläumsamnestien“
gehörte zunächst im Jahr 1950 die
Amnestie zur fünften Wiederkehr
des Tages der Befreiung
Österreichs. Darin wurden Gna-
denmaßnahmen jenen Personen
gewährt, von denen nach ihrem
Verhalten angenommen werden
konnte, daß sie nur mit Rücksicht
auf die besonderen Verhältnisse
der ersten Zeit nach Kriegsende
straffällig geworden sind. Die
nächste, auf einem Jubiläum basie-
rende Amnestie knüpfte im Jahr
1955 an die zehnte Wiederkehr des
Tages an, an dem die Unabhängig-
keit Österreichs wiederhergestellt
wurde. In diesem generellen Gna-
denakt wurden kleinere Straftaten
bedingt nachgesehen bzw. getilgt.
Zehn Jahre danach waren die

zwanzigste Wiederkehr des Tages
der Wiederherstellung der Unab-
hängigkeit und das 10-Jahres-Ju-
biläum in bezug auf die Unter-
zeichnung des Österreichischen
Staatsvertrages Anlaß für eine der
Amnestie 1955 nachgebildete
»Amnestie 1965«. Im Jahr 1968
konnte man den 50-jährigen Be-
stand der Republik Österreich als
Rechtfertigung einer Amnestie her-
anziehen, während 1975 und 1985
wiederum runde Jubiläen in bezug
auf die Wiederherstellung der Un-
abhängigkeit im Jahr 1945 und die
Staatsvertragsunterzeichnung im
Jahr 1955 gefeiert werden konnten.

Die Schwierigkeit für eine im
Jahr 1995 wieder anstehende Ju-
biläumsamnestie bestand nun vor
allem darin, diese liberale Amne-
stietradition mit der zunehmend
rauher geführten kriminalpoliti-
schen Alltagsdiskussion zu harmo-
nisieren. Die österreichische Straf-
rechtsdiskussion der letzten Mona-
te forderte in der Tat immer
häufiger akzentuiert-repressive
Elemente ein: So wurde das Straf-
prozeßänderungsgesetz 1993, das
– unter anderem – zu einem deutli-
chen Rückgang der Untersu-
chungshaften führte (um rund
30%), in der populistischen öffent-
lichen Diskussion heftig kritisiert
(entlang dem Motto: »Die Polizei
fängt die Verbrecher, die Justiz läßt
sie wieder laufen«). Darüber hin-
aus ereigneten sich mehrere öffent-
lichkeitswirksame – weil massi-
ve – »Störfälle« im (oder unmittel-
bar nach dem) Strafvollzug mit
langstrafigen Häftlingen. Dazu ka-
men noch einige Fluchten von Ge-
fangenen, wodurch das Klima in
der Öffentlichkeit eher zu Straf-
schärfung denn zu Strafmilderung
tendierte. Die äußeren Umstände
für eine neuerliche Amnestie schie-
nen also nicht sonderlich günstig.

Andererseits gab es mehrere –
zum Teil nicht »übergehbare« –
Anlässe: Neben dem (sehr) runden
50-Jahr-Jubiläum der österreichi-
schen Unabhängigkeit und dem
40-Jahr-Jubiläum der Staatsver-
tragsunterzeichnung trat 1995 mit
dem Beitritt zur Europäischen
Union ein weiteres »amnestiefähi-
ges« Ereignis hinzu; im übrigen
wiesen die amtlich geführten Kri-
minalitätsstatistiken in den Jahren
1993 und 1994 eine Stagnation
der registrierten Kriminalität aus.
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tomaten eine für den Drogenkon-
sum geeignete sterile Spritze samt
Zubehör bezogen werden kann.
Spritzbesteck wird während der
Pilotphase grundsätzlich nicht
mehr sanktioniert, werden Sprit-
zen bei der Zellenrevision gefun-
den, werden alle bis auf eine weg-
genommen.

Auch in der halboffenen Män-
ner-Strafanstalt Oberschöngrün im
Kanton Solothurn werden seit
Ende 1992 saubere Spritzen im
Austausch gegen Gebrauchte
durch den Gefängnisarzt ausgege-
ben. Die Spritzen müssen in einem
Spiegelschrank in der Zelle aufbe-
wahrt werden und werden nur
konfisziert, wenn sie auf andere
Weise verwahrt werden.

Fazit

Unter Berücksichtigung dieser
Erfahrungen ist die Einführung

von Spritzenaustauschautomaten
eine durchaus praktikable Umset-
zungsmöglichkeit.

Beim Zugang sollte an jeden
Häftling eine Spritzenattrappe
ausgegeben werden, mit der im
Tausch ein steriles Spritzbesteck
aus den Automaten gezogen wer-
den kann. Diese Spritzenattrappe
bzw. Spritze müßte dann, in An-
lehnung an den »Solothurner Spie-
gelschrank«, in der Zelle, für den
Beamten sichtbar, in einem Glas-
schrank aufbewahrt werden, um
nicht konfisziert zu werden. Da
die Spritzenattrappe auch an nicht
drogenabhängige Häftlinge ausge-
geben würde, stellt diese Maßnah-
me keine Aufgabe der Anonymität
der Drogenkonsumenten dar. Die
Antwort auf die Frage »Falsches
Signal?« kann daher nur ein ein-
deutiges »Nein« sein.

Birgit Harbeck studiert Jura 
an der Universität Kiel

Jubiläums-Amnestie
Auch im Klima einer konservativ geführten krimi-
nalpolitischen Diskussion hält Österreich an seiner
liberalen Amnestietradition fest. 
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Nach längerer Zeit des Zuwartens
waren die für Legistik Verantwort-
lichen schließlich Ende März 1995
vor die Wahl gestellt, eine Amne-
stie (mehr oder weniger) »aus dem
Stand« heraus zu erarbeiten oder
das Jahr 1995 erstmals als Durch-
brechung der Jubiläumsamnestie-
Tradition dastehen zu lassen. Die
Entscheidung fiel auf »pro-Amne-
stie«. In einem Rekordtempo wur-
de Ende März 1995 vom Justizmi-
nisterium ein erster Entwurf er-
stellt, der von allen im Parlament
vertretenen Parteien (also von den
Regierungsparteien SPÖ und ÖVP
sowie von den oppositionellen
Freiheitlichen, Grünen und Libe-
ralen) als Initiativantrag Anfang
April 1995 eingebracht wurde. In
einer einzigen Beratung des Ju-
stizausschusses Mitte April 1995
wurde der Entwurf noch wesent-
lich ergänzt und in dieser Fassung
am 26. April 1995 vom Plenum
des Nationalrates einstimmig be-
schlossen. Der Bundesrat erhob
am 10. Mai 1995 keinen Ein-
spruch, sodaß das Bundesgesetz
über eine »Amnestie aus Anlaß
der fünfzigsten Wiederkehr des Ta-
ges, an dem die Unabhängigkeit
Österreichs wiederhergestellt wur-
de, und der vierzigsten Wiederkehr
des Tages, an dem der österreichi-
sche Staatsvertrag unterzeichnet
wurde, sowie aus Anlaß des Bei-
tritts zur Europäischen Union
(Amnestie 1995)« mit dem Bun-
desgesetzblatt Nr. 350 am 19. Mai
1995 kundgemacht werden konn-
te. (Von der ersten Formulierung
bis zur Kundmachung des Bun-
desgesetzes waren somit lediglich
knapp zwei Monate verstrichen –
ein für Gesetzgebungsakte extrem
rasches Verfahren.)

Die Amnestie, die am 1. Juni
1995 in Kraft getreten ist, regelt
folgende Fälle:
1. Einstellung von Verfahren

Kraft Gesetzes werden alle
Strafverfahren eingestellt, denen
(von Amts wegen zu verfolgende)
Straftaten zugrunde liegen, die be-
reits vor langer Zeit begangen
worden sind – gestaffelt nach der
Schwere der Strafdrohung und
dem »Alter« der Straftat. Über die
Einstellung entscheidet grundsätz-
lich das Gericht; ist allerdings
noch kein gerichtliches Verfahren
anhängig, hat der Staatsanwalt die
Anzeige zurückzulegen. 

2. Unbedingte Strafnachsicht
Diese Gnadenmaßnahme erfaßt

Geld- und Freiheitsstrafen, die
schon vor langer Zeit verhängt,
bislang aber noch nicht vollstreckt
worden sind. Von dieser Straf-
nachsicht profitieren – in einem
dem Punkt 1. ähnlichen Staffelsy-
stem alle Personen, die spätestens 
• am 27. April 1965 zu einer Frei-

heitsstrafe von höchstens fünf
Jahren

• am 27. April 1975 zu einer Frei-
heitsstrafe von höchstens drei
Jahren

• am 27. April 1985 zu einer Frei-
heitsstrafe von einem Jahr

verurteilt wurden, soweit diese
Strafen zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Amnestie 1995 noch
nicht zur Gänze vollstreckt sind.
3. Bedingte Strafnachsicht

Weiters werden alle Freiheits-
strafen, die vor dem 27. April 1995
rechtskräftig verhängt und zum
Zeitpunkt des (nur in diesem Punkt
gestaffelten) Wirksamwerdens der
Amnestie noch nicht zur Gänze
vollstreckt wurden, von der be-
dingten Strafnachsicht begünstigt.
Danach ist die Hälfte der Strafzeit,
höchstens aber sechs Monate, für
eine Probezeit von (nur) einem
Jahr bedingt nachzusehen. Begün-
stigt sind alle Freiheitsstrafen, die
(für sich allein genommen) zehn
Jahre nicht übersteigen. Für die
Wirkungen der Amnestie ist es
nicht maßgeblich, ob diese Frei-
heitsstrafe bereits angetreten wor-
den ist oder nicht. Für den Fall,
daß sich der Straftäter auf freiem
Fuß befindet und bei Berücksichti-
gung der Amnestie nur noch eine
(restliche) Strafzeit von 14 Tagen
zu vollziehen wäre, ist auch dieser
Strafrest bedingt nachzusehen. Da-

durch kann es – ausnahmsweise –
zu einer maximalen Amnestie im
Ausmaß von sechs Monaten plus
14 Tagen kommen.  

Obwohl diese Form der Amne-
stie gleichfalls von den (Vollzugs-)
Gerichten umzusetzen ist, besteht
die Amnestie unabhängig vom
Verfahren zur bedingten Entlas-
sung nach dem ÖStGB (welches
die Möglichkeit einer bedingten
Entlassung nach der Hälfte oder
nach zwei Dritteln der Strafzeit
bietet). Die für den Verurteilten
günstigere Variante geht vor; er-
folgt eine gerichtlich beschlossene
bedingte Entlassung vor dem Zeit-
punkt, an dem die Amnestie eine
Entlassung bewirken würde, so
wird eine Entscheidung über die
Amnestie dadurch überholt und ge-
genstandslos. Da – im Hinblick auf
die zurückhaltende Rechtspre-
chung bei der bedingten Entlas-
sung nach dem ÖStGB – die be-
dingte Strafnachsicht der Amnestie
1995 eine Vielzahl von Entlassun-
gen bewirken wird und diese in der
Regel gut vorbereitet sein müssen
(Wohnung, Arbeit, Betreuung etc.),
war es notwendig, die amnestiebe-
dingte Strafnachsicht zu unter-
schiedlichen Zeiten wirksam wer-
den zu lassen: Für Freiheitsstrafen
mit einer urteilsmäßigen Strafzeit
von nicht mehr als drei Jahren wird
die Amnestie daher mit 4. Juli
1995 und für darüber hinausgehen-
de Freiheitsstrafen aber erst mit
1. September 1995 wirksam wer-
den. 

Wenn die Einstellung und die
unbedingte Strafnachsicht (3.) vor
allem dem Umstand Rechnung tra-
gen, daß nach dem Ablauf gewis-
ser Zeiträume das Strafbedürfnis
bzw. das Bedürfnis nach Voll-

streckung einer Strafe entschei-
dend abnimmt, läuft die zu 3. ge-
nannte bedingte Strafnachsicht in
eine andere Richtung, weil davon
auch Personen profitieren, die –
unter Umständen – gerade erst vor
kurzem zu nicht unbeträchtlichen
Freiheitsstrafen verurteilt worden
sind. Der Ausschluß der Amnestie-
wirkung für jene, die zu mehr als
zehn Jahren Freiheitsstrafe verur-
teilt worden sind, ist letztlich als
Tribut an das derzeitige »rauhere«
rechtspolitische Klima zu werten.
Eine Begünstigung von »Lebens-
länglichen« etwa hätte keine parla-
mentarische Mehrheit gefunden.
Dies ist sicherlich ein kleiner
Schönheitsfehler der Amnestie
1995, die aber im Vergleich mit
den bisher erlassenen Jubiläum-
samnestien die wohl weitreichend-
sten Konsequenzen haben dürfte. 

Über die genauen Auswirkungen
der Amnestie – insbesondere in
dem überaus »flächendeckenden«
Bereich der bedingten Strafnach-
sicht – sind derzeit nur sehr vage
Annahmen möglich. Einer im
österreichischen Justizministerium
erstellten Schätzung zufolge wird
die Amnestie 1995 dem öster-
reichischen Strafvollzug aber allem
Anschein nach wohl mehre hun-
dert »Vollzugsjahre« ersparen; zu-
mindest werden Mitte Juli 1995
mehrere Außenstellen von öster-
reichischen Justizanstalten ge-
schlossen werden. Im einzelnen
wird das Ausmaß der Amnestie im
Bereich der bedingten Entlassung
wie folgt eingeschätzt: Da die Vor-
aussetzungen für die Amnestie lau-
fend erfüllt werden, wird im Jahr
1995 mit einer Begünstigung von
ca. 2000 bis 2500 Personen,  im
Jahr 1996 von ca. 500 bis 700 Per-
sonen und  in den Folgejahren von
jeweils etwa 150 bis 250 Personen
zu rechnen sein. In Einzelfällen
dürfte die Amnestie noch über das
Jahr 2005 hinaus wirken. Im Zeit-
punkt der maximalen Auswirkung
der Amnestie (September/Oktober
1995) wird mit einem Absinken
des Häftlingsstandes um ca. 800 –
1000 Strafgefangene (das sind
16% – 20% der Strafgefangenen)
gerechnet.

Dr. Wolfgang Bogensberger,
Mitarbeiter der Straflegislativ-

sektion des Bundesministerium für
Justiz
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